
  

GEBÜHRENVERORDNUNG 
 

Der Gemeinderat Wichtrach beschliesst, gestützt auf Art. 31 ff des Wasserversorgungsreg-
lements vom 15. Juni 2006 

 

Anpassung der ein-
maligen Anschluss-
gebühr und der 
Löschgebühr an den 
Landesindex Konsu-
mentenpreis 

Art. 1 

1 Der gültige Gebührenansatz pro angeschlossene Liegenschaft 
beträgt  

a Fr. 121.— pro BW nach SVWG zuzüglich Mehrwertsteuer 

b Fr. 2.30 pro m³ umbauten Raum nach SIA zuzüglich Mehr-
wertsteuer, sofern Hydrantenlöschschutz gewährleistet ist 

2 Die gültige Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Liegenschaft 
im Bereich des Hydrantenlöschschutzes beträgt Fr. 2.30 pro m³ 
umbauten Raum zuzüglich Mehrwertsteuer. 

 

Jährlich wiederkeh-
rende Grundgebühr 

 

Art. 2 

1 Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. 125.— pro Wohnung zuzüg-
lich Mehrwertsteuer.  

 2 Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. 125.— pro Industrie-, Ge-
werbe- und Dienstleistungsbetrieb sowie öffentliche Bauten zuzüg-
lich Mehrwertsteuer. 

 

Verbrauchsgebühr 

 

Art. 3 

Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 0.95 pro bezogenen m³ Wasser 
zuzüglich Mehrwertsteuer. 

 

Pauschalgebühr 

 

Art. 4 

1Die Pauschalgebühr für Bauwasser bei Neubauten beträgt 

a für ein Einfamilienhaus Fr. 200.— zuzüglich Mehrwertsteuer 

b für ein Zweifamilienhaus Fr. 300.—zuzüglich Mehrwertsteuer 

c für Mehrfamilienhäuser Fr. 100.—pro Wohnung zuzüglich Mehr-
wertsteuer 

 2 Bei wesentlichen kurzfristigen Wasserbezügen erfolgt die Fest-
setzung der Gebühr von Fall zu Fall auf Antrag der Kommission für 
Infrastruktur. 



  

III. Schlussbestimmungen 
 

Zuständigkeiten Art. 5 

Für die Gebühren gemäss Artikel 1 ist die Gemeindeversammlung, 
für die restlichen Bestimmungen der Gemeinderat zuständig. 

  

 

Inkrafttreten 

Art. 6 

1 Die Gebühren-Verordnung tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft. 

 2 Mit dem Inkrafttreten werden alle, mit dieser Gebühren-Verordnung 
im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften aufgehoben. 

 
 
So beschlossen durch den Gemeinderat am 17. Mai 2010. 
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